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in ©cf)af ff) ouf en. ©iefetbe bcfteîjt auS einzelnen
Felbern unb ißfoften, bie leicfjt megnehmbar ftnb unb
anberSwo aufgeteilt werben tonnen. ©te einzelnen ©itter»
felber finb jirfa 2 m breit unb 3—5 m hod), je narf)
Seftellung. ©ie ©infaffung ber ©itter befielt auS Sunb»
eifenrahmen unb bie Füllung auS nic£)t roftenbem, cier»
ectigem ©iagonal ©rat)tgef(ed)t non 45 mm ÜJlafcfjen»
weite unb 2,5 mm ©ratjtbicfe. ®ie ganze Umzäunung
t'ommt im SertjältniS nicht t)ö£jer p ftetjen, als eine
gewöhnliche con gleicher ©röfje. ©benfo empfiehlt bie
Firma aurf) itjr ©pezialgeflecfjt für £amn=®enniSpIät)e
• ®euni§gefted)t), non welchem jebent Qntereffenten gratis
wiufter unb ißreisliften jugefanbt werben. Sei Sebarf
tn fotetjen Slrtifeln wenben fich batjer bie £)•£>. Fnter»
eil en ten am beften an bie medjanifche ©pejialfabrif' für
îemtis» unb Faungefledjte ©ottfr. Sopp, ©diafftjaufen
unb Cattau.

iîcriKttibntucrcit.
3um 'Ôo'prbciterftrcif. ®ie cbriftlicbe Holzarbeiter»

gewerf'fchaft ©t. ©aüen wirb ein eigenes ©efdjäft ber
4>°'Ptbuftrte Offnen. ®ie Finanzierung übernimmt ein
na^eftef>enbe§ Sanfgefrfjäft.

3"!" int Saugen)erbe ©t. ©allen wirb unS

nf "scheinet oon juftänbiger ©eite gemachten
75 Prozent ber bei ben Saw unbSäKm®fen, ©abtat unb ©traubenjett

bewite?flL2n fief, unterfct)riftlict)

a r b e i tat Ä» ' S^nftünbigen 9t o r m a 1=

arbettStag feftjufjalten.
übliXfÄ ^Pfl^tet, bem wirb in ortS»

eh, tmÄ ®aburet) ift bereits heute fetjon
ï -Ärbetter, bte unter bem ©ruete beS Slrbeiter»

roorben
* ©tretfapoftel fielen, arbeitslos ge=

sir
Seite oernehmen wir, bafi ein ©eil ber

uus|tanbtgen ber fpolzarbeitergewertfchaft bereits wieber

cJu •
*^^^^ngsoerfat)ren angerufen tjat. STtan t'ommt

icgemt's auch auf biefer ©eite allmählich zur Ueberzeug»
ung, bafj ber ©treif fein gerechtfertigter, fonbern etn

3aun geriffener ift unb bafj baS ©ntgegenfommen
ber SReifterfdjaft bocl) aud) einige Seadjtung oerbiene.

— Ftafdfner unb Qnftaltateure in @t. ©alten

w VV* Serfammlung befd)toffen, bie Künbiqung
feSrfeàSÎ'"'" »'/HBtabism

...,3'tr ©treiföerfi^ernng, SBährenb ber Serbanb iädt-

bereits f @treifcerfid)erungbereits befAloffcn bat, hat ftd, ber ©eutfdje Strbeit.
him * ü?aV' <*ugewerbe, ber in 159 Ser»banben 8400 ^ttglteber jäf)lt, biefer Frage gegenüber,bte bet ber furzltd) tn SRündjen ftattgefunbenen ©eneral»
uerjammlung jur ©rörterung tarn, nod) juwartenb cer»
palten, ©er Referent in biefer Frage, SaM-Serlin,
gab einen Ueberbtidt über baS Sefultat ber com Sor»
rÜ unternommenen @djritte, bie gentäf; bem bepg-
liefen joeftf)luffe ber t)orjäl)rigen ©enerafoerfammluna
auêgefu^rt roorben ftnb. ®er 93orfianb ift banadE) mit
einer Sîeilje non namhaften 93erficE)erung§gefetlfd)aften
ZrnectS Störung ber Frage in Serbinbung getreten, bie
aud) fämttid) metjr ober minber umfangreid) geantwortet
paben. Qm aügemeinen würbe gefagt, ba§ ber @inführ=
95*9 ®tner Serficherung gegen ©treitfäjäben fehr grofje
©djwierigfeiten fowot)! in cerfi<herungStedhnifd)er Sejieh'
ung wie auch materieller 2lrt entgegenftehen würben, benn
eS fehlten bis jetjt jebwebe Unterlagen, auf wet<he eine
Derartige Serficherung aufgebaut werben tonnte. Fotgenbe
Hefotution würbe hierauf einftimmig angenommen: „®ie
ttebente orbenttidhe ©eneralcerfammtung beS ©eutfdhen

StrbeitgeberbunbeS für baS Saugemerbe hält bie Frage
ber ©treitoerfidherung für jurjeit noch nicht genügenb
geftärt, um fie mit ber notmenbigen ©rfotgfid)erheit
prattifdh töfen ju fönnen. ©ie befdhlieht baher, con ber
©inführung einet ©treifoerfidjerung für bas Saugewerbe
©eutfchtanbS nod) fo lange Stbftanb zu nehmen, bis bie

einschlägigen Serhältniffe eine fiebere UrteilSbilbung unb
ÜJtinberung beS StififoS gewährleiften. ©ie beauftragt
bie SunbeSteitung, tie Frage auch fernerhin mit 9tuf=

merffamteit zu »erfolgen unb zu ftubieren, unb baS

weitere ©rgebniS ber nächftjäfjrigen ©eneralcerfammtung
Zur erneuten Sefdjtufjfaffung zu unterbreiten."

Das neue einigungsamt der Stadt Zürich.
©er ©rofje ©tabtrat con ßüridj hat fürzlich eine

neue Fnftitution auS ber ©aufe gehoben, bie in ber
gleichen Form bis jetzt in ber ©c§weiz noch nirgenbS
heftet)! : ein ftäbtifctjeS „©inigungSamt", beffen ©harafter
enge angrenzt an benjenigen eines DîichterîollegiumS.
ÜJtan will bamit ben cerberblidjen Streifs entgegenwirfen.

®aS neu gefefjaffene ©inigungSamt zählt brei 9Dtit=

glieber unb einen ißrotofotlführer. ©ie werben com
©tabtrat für brei Fahre gewählt, ©er Sorfipenbe wirb
ebenfalls gleich ®om ©tabtrate bezeichnet. Kein SJtitglieb
beS SlmteS barf als Unternehmer ober als 2lrbeiter am
wirtfchaftlichen ©rwerbSteben beteiligt fein, ©roht eine

2lrbeitSeinftellung ober iff ein Konflift ausgebrochen, fo
haben beibe Parteien ohne Serzug baS ©inigungSamt zu
benachrichtigen, je brei legitimierte Sertreter an bie Ser=
hanblungen zu betegieren unb eine fchriftliche Formulier»
ung ber Forberungen bezm. t'lnerbietungen einzureichen.
Sleiben biefe ©ctjritte feitenS ber ftreitenben Parteien
auS, fo nimmt baS ©inigungSamt bie ©ache con fid)
auS an bie |>anb unb bezeichnet bie Sertreter, bie zu
ben Serhanblungen zu erflehten haben. ®a§ 2lmt hat
in erfter Sinie bie llrfadjen be§ ©treiteS genau zu er»
forfd)en. ©S bat bie SefugniS, münblidhe ober fci)riftlid^e
©utachten con Fachleuten einzuforbern unb nötigenfalls
3eugen corzulaben unb anzuhören. $u ben Serijanb»
lungen haben — wir zitieren auS bent ißaffuS über bie
0effentlicï)feit ber Serhanblungen beS ©inigungSamteS —
bie Sertreter ber greffe freien Zutritt; überbieS barf
oon jeber ißartei „eine befdfjränfte 3af)l con Fntereffenten
ben Serhanblungen beiwohnen". ®aS ©inigungSamt
tann inbeffen bie Deffentlidpfeit gänzlich unb oon fic^
auS auSfdjtiefien. Sad) ben Serhanblungen hat baS
2lmt ben Parteien einen SergleichScorfd)lag oorzulegen.
©ie Sertreter haben benfelben entweber fofort anzunehmen
ober tonnen bemfelben nur unter Sorbehalt zuftimnten
ober fönnen ihn ganz ablehnen. $nt letzteren Fall richtet
ber Sorfitjenbe an bie ißarteicertreter unter illnfetpng
einer furzen F^ft bie F^age, ob fie unb ihre Auftrag»
geber fich einem ©djiebSfpruche unterziehen wollen. Se»
jahenbenfalls erfolgt bie ©inleitung beS fdjiebSgerichtlichen
SerfahrenS. ©iefeS finbet auch ftatt, wenn nur eine
Partei fich ihm zu unterziehen bereit ift, ober wenn ber
engere ©tabtrat einen ©d)iebSfprud) oerlangt. ®aS
©d)iebSgericht befteht auS bem ©inigungSamt als folcfjem
pluS zwei ober oier fad)funbigen, an ber ©treitigfeit nicht
unmittelbar beteiligten Seifigem, fowie ben Sartei=Ser=
tretern (als Slubitoren).

Hrbcits- and CleTerungs-üebertragungett.
(OriginaI=aUittetIungen.) Jiactibtucf uerbuten

SBaffcruerforgung îylâfcp (©taub.). ®au beS ïHefcruotrs unb
9luSfüf)rung beS 9tohrnepeS mit .ßtjbrantenanlnge an SBauunter»
nepmer Soll- ?eter ©nbertin unb ©mil Saeri in SfTïaienfelb unb
®nggenbül)t & SJtüHer, ßürief).
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in Schaffhausen. Dieselbe besteht aus einzelnen
Feldern und Pfosten, die leicht wegnehmbar sind und
anderswo aufgestellt werden können. Die einzelnen Gitter-
felder sind zirka 2 m breit und 2—5 m hoch, je nach
Bestellung. Die Einfassung der Gitter besteht aus Rund-
eisenrahmen und die Füllung aus nicht rostendem, vier-
eckigem Diagonal-Drahtgeflecht von 45 min Maschen-
weite und 2,5 mm Drahtdicke. Die ganze Umzäunung
kommt im Verhältnis nicht höher zu stehen, als eine
gewöhnliche von gleicher Größe. Ebenso empfiehlt die
Firma auch ihr Spezialgeflecht für Lawn-Tennisplätze
«Tennisgeflecht), von welchem jedem Interessenten gratis
Muster und Preislisten zugesandt werden. Bei Bedarf
m solchen Artikeln wenden sich daher die HH. Inter-
eilenten am besten an die mechanische Spezialfabrik für
Tennis- und Zaungeflechte Gottsr. Bopp, Schaffhausen
und Hallau.

Nerbandsweleu.
Holzarbciterstreik. Die christliche Holzarbeiter-

gewerkschast St. Gallen wird ein eigenes Geschäft der

^^jàltne eröffnen. Die Finanzierung übernimmt ein
nahestehendes Bankgeschäft.

im Baugewerbe St. Gallen wird uns
nach einer von zuständiger Seite gemachten

Mà^Aàng 75 Prozent der bei den Bau- und

besck â5i u7> ì°^ St. Gallen, Tablai und Straubenzell
be nt erklärt balmn

Handlanger sich unterschriftlich

a r b e i „
am zehnstün digen Normal-arbeitstag festzuhalten.

'"chthuzu verpflichtet, dem wird in orts-

à ^-îundlgt. Dadurch ist bereits heute schon
ststst àZahl Arbà, dte unter dem Drucke des Arbeiter-
worden'' Streikapostel stehen, arbeitslos ge-

m
anderer Seite vernehmen wir, daß ein Teil der

" ständigen der Holzarbeitergewerkschast bereits wieder
da» Vermittlungsversahren angerufen hat. Man kommt
lchemt's auch auf dieser Seite allmählich zur Ueberzeug-
ung, daß der Streik kein gerechtfertigter, sondern em
nom Zaun gerissener ist und daß das Entgegenkommen
der Meisterschaft doch auch einige Beachtung verdiene.

— Flaschner und Installateure in St. Gallen
Versammlung beschlossen, die Kündigung

bàM """ d» SV..Mn»w„ Ar.
Sur Streikversichernng. Während der Verband iäck-

bereits "bà^^d Eichung der Streikversicherungbereits beschlossen hat, hat sich der Deutsche Arbeit-
stê Baugewerbe, der in 159 Ver-

^ ^ ?H^eder zäi,lt, dieser Frage gegenüber,die ber der kurzlich m München stattgefundenen General-
Versammlung zur Erörterung kam, noch zuwartend ver-
hatten. Der Referent in dieser Frage, Vahl-Berlin,
gab einen Neberblick über das Resultat der vom Vor-
ststst miternommenen Schritte, die gemäß dem bezüg-
lichen Beschlusse der vorjährigen Generalversammlung
ausgeführt worden sind. Der Vorstand ist danach mit
emer Reihe von namhaften Versicherungsgesellschaften
zwecks Klärung der Frage in Verbindung getreten, die
auch sämtlich mehr oder minder umfangreich" geantwortet
haben. Im allgemeinen wurde gesagt, daß der Einführ-

einer Versicherung gegen Streikschäden sehr große
Schwierigkeiten sowohl in versicherungstechnischer Bezieh-
ung wie auch materieller Art entgegenstehen würden, denn
es fehlten bis jetzt jedwede Unterlagen, auf welche eine
derartige Versicherung aufgebaut werden könnte. Folgende
Resolution wurde hierauf einstimmig angenommen: „Die
siebente ordentliche Generalversammlung des Deutschen

Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe hält die Frage
der Streikversicherung für zurzeit noch nicht genügend
geklärt, um sie mit der notwendigen Erfolgsicherheit
praktisch lösen zu können. Sie beschließt daher, von der
Einführung einer Streikversicherung für das Baugewerbe
Deutschlands noch so lange Abstand zu nehmen, bis die

einschlägigen Verhältnisse eine sichere Urteilsbildung und
Minderung des Risikos gewährleisten. Sie beauftragt
die Bundesleitung, die Frage auch fernerhin mit Auf-
merksamkeit zu verfolgen und zu studieren, und das
weitere Ergebnis der nächstjährigen Generalversammlung
zur erneuten Beschlußfassung zu unterbreiten."

vas neue Kinigungsamt aer Staat Zürich.
Der Große Stadtrat von Zürich hat kürzlich eine

neue Institution aus der Taufe gehoben, die in der
gleichen Form bis jetzt in der Schweiz noch nirgends
besteht: ein städtisches „Einigungsamt", dessen Charakter
enge angrenzt an denjenigen eines Richterkollegiums.
Man will damit den verderblichen Streiks entgegenwirken.

Das neu geschaffene Einigungsamt zählt drei Mit-
glieder und einen Protokollführer. Sie werden vom
Stadtrat für drei Jahre gewählt. Der Vorsitzende wird
ebenfalls gleich vom Stadtrate bezeichnet. Kein Mitglied
des Amtes darf als Unternehmer oder als Arbeiter am
wirtschaftlichen Erwerbsleben beteiligt sein. Droht eine

Arbeitseinstellung oder ist ein Konflikt ausgebrochen, so

haben beide Parteien ohne Verzug das Einigungsamt zu
benachrichtigen, je drei legitimierte Vertreter an die Ver-
Handlungen zu delegieren und eine schriftliche Formulier-
ung der Forderungen bezw. Anerbietungen einzureichen.
Bleiben diese Schritte seitens der streitenden Parteien
aus, so nimmt das Einigungsamt die Sache von sich
aus an die Hand und bezeichnet die Vertreter, die zu
den Verhandlungen zu erscheinen haben. Das Amt hat
in erster Linie die Ursachen des Streites genau zu er-
forschen. Es bat die Befugnis, mündliche oder schriftliche
Gutachten von Fachleuten einzufordern und nötigenfalls
Zeugen vorzuladen und anzuhören. Zu den VerHand-
lungen haben — wir zitieren aus dem Passus über die
Oeffentlichkeit der Verhandlungen des Einigungsamtes —
die Vertreter der Presse freien Zutritt; überdies darf
von jeder Partei „eine beschränkte Zahl von Interessenten
den Verhandlungen beiwohnen". Das Einigungsamt
kann indessen die Oeffentlichkeit gänzlich und von sich
aus ausschließen. Nach den Verhandlungen hat das
Amt den Parteien einen Vergleichsvorschlag vorzulegen.
Die Vertreter haben denselben entweder sofort anzunehmen
oder können demselben nur unter Vorbehalt zustimmen
oder können ihn ganz ablehnen. Im letzteren Fall richtet
der Vorsitzende an die Parteivertreter unter Ansehung
einer kurzen Frist die Frage, ob sie und ihre Auftrag-
geber sich einem Schiedssprüche unterziehen wollen. Be-
jahendenfalls erfolgt die Einleitung des schiedsgerichtlichen
Verfahrens. Dieses findet auch statt, wenn nur eine
Partei sich ihm zu unterziehen bereit ist, oder wenn der
engere Stadtrat einen Schiedsspruch verlangt. Das
Schiedsgericht besteht aus dem Einigungsamt als solchem
plus zwei oder vier fachkundigen, an der Streitigkeit nicht
unmittelbar beteiligten Beisitzern, sowie den Partei-Ver-
tretern (als Auditoren).

Urbetts- «na Mferungs tlebemagungen.
(Original-Mitteilungen.) «achdruck verboten

Wasserversorgung Fläsch (Graub.). Bau des Reservoirs und
Ausführung des Rohrnetzes mit Hydrantenanlage an Bauunter-
nehmer Joh. Peter Enderlin und Emil Laeri in Maienfeld und
Guggenbühl Fr Müller, Zürich.
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